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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

409. Bekanntmachung über die Vertretungsmacht  
 für die Bezirksregierung Köln in arbeits-, dienst-  
 und werkvertraglichen Angelegenheiten

Zur Abgabe einseitiger Willenserklärungen in arbeits, 
dienst und werkvertraglichen Angelegenheiten bevoll
mächtigt die Bezirksregierung Köln folgende Personen:

1. Herrn Regierungsvizepräsidenten Dr. Christian Net
tersheim

2. Herrn Abteilungsdirektor Boris Preuss

3. Frau Leitende Regierungsdirektorin Doris Wienand

4. Herrn Leitender Regierungsdirektor Ralph Ballast

Alle bisherigen Vertretungsvollmachten verlieren mit
hin ihre Geltung. 

Köln, den 6. September 2022

Bezirksregierung Köln

gez. Dr. Thomas  W i l k 
Regierungspräsident

ABl. Reg. K 2022, S. 318

410. Schornsteinfegerangelegenheiten 
 h i e r :  Neubesetzung eines Kehrbezirks Nr. 01 
 Euskirchen

Bezirksregierung Köln 
Az. 34.02.02KB01EU

Köln, den 8. September 2022

Gem. § 9 Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG) 
i. V. m. der Nr. I der Richtlinie des Ministeriums für Wirt
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan
des NordrheinWestfalen (Ausschreibungsrichtlinie) habe 
ich den Kehrbezirk Nr. 01 EU des Landrates des Krei
ses Euskirchen durch Veröffentlichung auf der WebSite 
www.service.bund.de (28. Juni 2022) und der Homepage 
der Bezirksregierung Köln https://www.bezregkoeln.
nrw.de/brk_internet/stellen/index.html öffentlich ausge
schrieben. Der Kehrbezirk Nr. 01 EU des Landrates des 
Kreises Euskirchen umfasst die Gemeinden Metternich, 
Weilerswist und GroßVernich.

Gem. § 9a Abs. 3 SchfHwG i. V. m. Nr. V Abs. 1 der 
Ausschreibungsrichtlinie wurde die Auswahl zwischen 
den Bewerbern nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorgenommen. Gem. § 10 Abs. 1 SchfHwG 
habe ich Herrn Schornsteinfegermeister Tobias Linnartz, 
53909 Zülpich, mit Verfügung vom 16. August 2022 mit 
Wirkung vom

1. Oktober 2022

für die Dauer von sieben Jahren zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Nr. 01 EU 
des Landrates des Kreises Euskirchen bestellt.

Im Auftrag 
gez.  M a u r

ABl. Reg. K 2022, S. 318

411. Schornsteinfegerangelegenheiten 
 h i e r :  Neubesetzung eines Kehrbezirks Nr. 30 Köln

Bezirksregierung Köln 
Az. 34.02.02KB30KÖLN

Köln, den 8. September 2022

Gem. § 9 Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG) 
i. V. m. der Nr. I der Richtlinie des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes NordrheinWestfalen (Ausschreibungsrichtlinie) 
habe ich den Kehrbezirk Nr. 30 KÖLN der Oberbür
germeisterin der Stadt Köln durch Veröffentlichung auf 
der WebSite www.service.bund.de (10. Juni 2022) und 
der Homepage der Bezirksregierung Köln https://www.
bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/stellen/index.html öf
fentlich ausgeschrieben. Der Kehrbezirk Nr. 30 KÖLN 
der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln umfasst Teile der 
Kölner Stadtteile Bilderstöckchen, Ehrenfeld, Neuehren
feld und Nippes.

Gem. § 9a Abs. 3 SchfHwG i. V. m. Nr. V Abs. 1 der 
Ausschreibungsrichtlinie wurde die Auswahl zwischen 
den Bewerbern nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorgenommen. Gem. § 10 Abs. 1 SchfHwG habe 
ich Herrn Schornsteinfegermeister Stefan Engels, 50858 
Köln, mit Verfügung vom 26. August 2022 mit Wirkung 
vom 

1. Oktober 2022

für die Dauer von sieben Jahren zum bevollmächtig
ten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Nr. 30 
KÖLN der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln bestellt.

Im Auftrag 
gez.  M a u r

ABl. Reg. K 2022, S. 318

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
412. Bekanntmachung einer Sitzung  
 der Zweckverbandsversammlung 
 h i e r :  Studieninstitut für  
 kommunale Verwaltung Aachen

Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Aachen

Der Verbandsvorsteher

Gemäß § 14 der Verbandssatzung des Zweckverban
des für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Aachen vom 3. Dezember 1979 i. d. F. der 4. Änderungs

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/stellen/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/stellen/index.html
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satzung vom 29. Februar 2016 (ABl. Reg. Köln 2016,  
Seite 119) gebe ich bekannt, dass am

Freitag, den 30. September 2022, um 9.00 Uhr,

in der Geschäftsstelle des Studieninstitutes für kommu
nale Verwaltung Aachen, Leonhardstraße 23–27, 52064 
Aachen, Raum Aachen (I. Obergeschoss) eine Sitzung der 
Verbandsversammlung stattfindet mit folgender Tages
ordnung:

– Öffentliche Sitzung –

1. Begrüßung und Formalien

2. Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021

2.1 Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung

2.2 Feststellungsbeschluss

2.3 Entlastung des Verbandsvorstehers

2.4 Verwendung des Jahresüberschusses

3. Überörtliche Prüfung des Zweckverbandes für das 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen 
für die Jahre 2016 ff.

4. Anfragen und Mitteilungen

5. Verschiedenes

– NichtÖffentliche Sitzung –

Personalangelegenheiten

6. Besetzung der Stelle der Studienleiterin bzw. des 
 Studienleiters

Aachen, den 6. September 2022

gez. Peter  K a p t a i n 
Allgemeiner Vertreter Kreis Düren 

Verbandsvorsteher
ABl. Reg. K 2022, S. 318

413. Verbandsschau des Wasserverbandes 
 Dickopsbach

Nach der Satzung des Wasserverbandes Dickopsbach 
in Verbindung mit § 44 des Wasserverbandsgesetzes sind 
die vom Verband zu betreuenden Anlagen, Gewässer und 
Grundstücke mindestens alle drei Jahre durch Schau
beauftragte zu prüfen.

Die nächste Verbandsschau findet statt am

Freitag, dem 23. September 2022.

Die Teilnehmer treffen sich um 9.00 Uhr am Entenfang 
in Wesseling (Parkplatz am Sportplatz Rodenkirchener 
Straße). Ende etwa gegen 12 Uhr.

Bornheim, den 8. September 2022

Wasserverband Dickopsbach 
Der Verbandsvorsteher

gez. Dieter  F r e y t a g 
Bürgermeister

ABl. Reg. K 2022, S. 319

414. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden 
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu 
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer: 
3071464667.

Aachen, den 8. September 2022

‚Sparkasse Aachen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2022, S. 319

E Sonstiges
415. Liquidation 
 h i e r :  Kinder-, Jugend-, Familien- u. Altenhilfe e. V.

Der Verein Kinder, Jugend, Familien und Altenhilfe 
e. V. Vereinsanschrift: Kaiserstraße 4, 50321 Brühl, Ver
einsregisterNr. 700193, Amtsgericht Köln, ist aufgelöst 
und befindet sich in Liquidation.

Zu den Liquidatoren wurden zwei der bisherigen Vor
standsmitglieder bestellt und vertreten den Verein ge
meinschaftlich.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche gegen den Verein anzumelden bzw. geltend zu 
machen.

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2022, S. 319

416. Liquidation 
 h i e r :  St. Sebastianus Schützenbruderschaft Güsten

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Güsten (VR 
20135) Amtsgericht Düren) ist aufgelöst und befindet sich 
in Liquidation. Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche geltend zu machen.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2022, S. 319



– 320 –

Einzelpreis dieser Nummer 0,08 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 630, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDVmäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 630.


	Bekanntmachung über die Vertretungsmacht für die Bezirksregierung Köln in arbeits-, dienst- und werkvertraglichen Angelegenheiten
	Schornsteinfegerangelegenheiten h i e r : Neubesetzung eines Kehrbezirks Nr. 01 Euskirchen
	Schornsteinfegerangelegenheiten h i e r : Neubesetzung eines Kehrbezirks Nr. 30 Köln
	Bekanntmachung einer Sitzung der Zweckverbandsversammlung h i e r : Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen
	Verbandsschau des Wasserverbandes Dickopsbach
	Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern h i e r : Sparkasse Aachen
	Liquidation h i e r : Kinder-, Jugend-, Familien- u. Altenhilfe e. V.
	Liquidation h i e r : St. Sebastianus Schützenbruderschaft Güsten



